
393

*	 �Vom 18. August 1896, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I, 
S. 42, ber. 2909; 2003 I, S. 738), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2009 
(BGBl. I, S. 3161).

Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB)

(Auszüge: §§ 113, 119 – 127a, 130, 164, 186 – 193, 241,  242, 
305 – 310, 314, 320, 323, 324, 328, 611 – 630, 662 –  674)

§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst 
oder in Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechtsge-
schäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder 
Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art 
oder die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden 
Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu denen 
der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder 
eingeschränkt werden. 

(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächti-
gung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Minder
jährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das 
Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie 
im Interesse des Mündels liegt. 

(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als all-
gemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art.

§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums
(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im 
Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abge-
ben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, 
dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung 
des Falles nicht abgegeben haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über 
solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als 
wesentlich angesehen werden.
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§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung
Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittelung verwende-
te Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann 	
unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach 	
§ 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

§ 121 Anfechtungsfrist
(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuld-
haftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungs
berechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die 	
einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als recht
zeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesen-
det worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der 	
Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden
(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der 	
§§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung 
einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem 
Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte da-
durch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch 
nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder 
der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den 
Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge 
von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste).

§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung 
oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die 	
Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die ei-
nem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn 
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dieser die Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer 
als derjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus 
der Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung 
ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder ken-
nen musste.

§ 124 Anfechtungsfrist
(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklärung 
kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeit-
punkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung ent-
deckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die 
Zwangslage aufhört. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjäh-
rung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 und 211 entsprechende 
Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Wil-
lenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form 
ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimm-
ten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.

§ 126 Schriftform
(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Ur-
kunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift 
oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet wer-
den.

(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf der-
selben Urkunde erfolgen. Werden über den Vertrag mehrere gleich-
lautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei 
die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
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(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung 	
ersetzt.

§ 126a Elektronische Form
(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die 
elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklä-
rung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz versehen.

(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlauten-
des Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch 
signieren.

§ 126b Textform
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in 	
einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schrift
zeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden 	
genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Na-
mensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.

§ 127 Vereinbarte Form
(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des § 126b gelten im 
Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form.

(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen 
Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die tele-
kommunikative Übermittlung und bei einem Vertrag der Briefwechsel. 
Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 
entsprechende Beurkundung verlangt werden.

(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektroni-
schen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, 
auch eine andere als die in § 126a bestimmte elektronische Signatur 
und bei einem Vertrag der Austausch von Angebots- und Annahmeer-
klärung, die jeweils mit einer elektronischen Signatur versehen sind. 
Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a 
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entsprechende elektronische Signierung oder, wenn diese einer der 
Parteien nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkun-
dung verlangt werden.

§ 127a Gerichtlicher Vergleich
Die notarielle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen Vergleich 
durch die Aufnahme der Erklärungen in ein nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung  
gegenüber Abwesenden

(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben 
ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem 
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirk-
sam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zu-
geht. 

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, 
wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig 
wird. 

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die 	
Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.

§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters
(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden 
Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittel-
bar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob 
die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob 
die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. 

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar 
hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu han-
deln, nicht in Betracht. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwen-
dung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenser-
klärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.
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§ 186 Geltungsbereich
Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften 
enthaltenen Frist- und Terminsbestimmungen gelten die Auslegungs-
vorschriften der §§ 187 bis 193.

§ 187 Fristbeginn
(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines 
Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung 
der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der 
Zeitpunkt fällt.

(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßge-
bende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mit-
gerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berech-
nung des Lebensalters.

§ 188 Fristende
(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des letz-
ten Tages der Frist.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem meh-
rere Monate umfassenden Zeitraume – Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr – 
bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablaufe des
jenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher 
durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in den 
das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem 
Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, 
welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine 
Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten 	
Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit 
dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

§ 189 Berechnung einzelner Fristen
(1) Unter einem halben Jahre wird eine Frist von sechs Monaten, unter 
einem Vierteljahre eine Frist von drei Monaten, unter einem halben 
Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden.
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(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen hal-
ben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage zuletzt zu zählen.

§ 190 Fristverlängerung
Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem 	
Ablauf der vorigen Frist an berechnet.

§ 191 Berechnung von Zeiträumen
Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne be-
stimmt, dass er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so 
wird der Monat zu dreißig, das Jahr zu dreihundertfünfundsechzig 	
Tagen gerechnet.

§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats
Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der 
fünfzehnte, unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats ver-
standen.

§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend
Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willens-
erklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der be-
stimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen 	
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen 	
Tages der nächste Werktag.

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis
(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem 
Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem 
Unterlassen bestehen. 

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rück-
sicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils ver-
pflichten.

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu 
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
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§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
in den Vertrag

(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertrags-
partei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines 
Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich 
gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertrags
urkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in 
welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Ver-
tragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen aus-
gehandelt sind. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil 
eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss 
1.	�die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrück
licher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter 	
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich 
sichtbaren Aushang am Orte des Vertragsschlusses auf sie hinweist 
und

2.	�der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumut
barer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperli-
che Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berück-
sichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden 
ist. 

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechts
geschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im 
Voraus vereinbaren. 

§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen
Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Erfordernisse werden einbezogen, wenn die andere Vertragspartei mit 
ihrer Geltung einverstanden ist, 
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1.	�die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf 
Grund von internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und 
Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maß
gabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförde-
rungsbedingungen der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeu-
ge im Linienverkehr in den Beförderungsvertrag,

2.	�die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen veröffentlichten und in den 
Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

	 a)	 �in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen 
durch den Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abge-
schlossen werden,

	 b)	 �in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und an-
dere Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fern-
kommunikationsmitteln und während der Erbringung einer 	
Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal erbracht wer-
den, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ande-
ren Vertragspartei nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkei-
ten vor dem Vertragsschluss zugänglich gemacht werden 
können.

§ 305b Vorrang der Individualabrede
Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. 

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach 
den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild 
des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des 	
Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht 	
Vertragsbestandteil.

(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen 	
gehen zu Lasten des Verwenders. 
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§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen wirksam. 

(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden 
oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den 	
gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter 
Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine un-
zumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. 

§ 306a Umgehungsverbot
Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie 
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 

§ 307 Inhaltskontrolle
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind un-
wirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. 
Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, 
dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, 
wenn eine Bestimmung 
1.	�mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von 
der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder

2. 	�wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Ver-
trags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für 	
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die 
von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Rege-
lungen vereinbart werden. Andere Bestimmungen können nach 	
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein. 
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§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 
1.	�(Annahme- und Leistungsfrist)
	 �eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen 
lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme 
oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leis-
tung vorbehält; ausgenommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach 
Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist nach § 355 Abs. 1 und 2 
und § 356 zu leisten;

2.	(Nachfrist)
	 �eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu 
bewirkende Leistung abweichend von Rechtsvorschriften eine un-
angemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vor-
behält;

3.	(Rücktrittsvorbehalt)
	 �die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich 
gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner 
Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse;

4.	(Änderungsvorbehalt)
	 �die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene 
Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Ver-
einbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung 
der Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumut
bar ist;

5.	�(Fingierte Erklärungen)
	 �eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des 
Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung einer bestimmten 
Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei 
denn, dass

	 a)	 �dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer 
ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und

	 b)	 �der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn 
der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens beson-
ders hinzuweisen;
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6.	(Fiktion des Zugangs)
	 �eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders 
von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil als zuge
gangen gilt;

7.	(Abwicklung von Verträgen)
�	 �eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine 
Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt oder den Vertrag kündigt,

	 a)	 �eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den 
Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte 
Leistungen oder

	 b)	 �einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlan-
gen kann;

8.	(Nichtverfügbarkeit der Leistung)
	 �die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts des 
Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags 
bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn sich der Ver-
wender nicht verpflichtet,

	 a)	 �den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
zu informieren und

	 b)	 �Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten.

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zu-
lässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
1.	(Kurzfristige Preiserhöhungen)
	 �eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren 
oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Ver-
tragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht 
bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldver-
hältnissen geliefert oder erbracht werden;

2.	(Leistungsverweigerungsrechte) 
	 eine Bestimmung, durch die
	 a)	 �das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des 

Verwenders nach § 320 zusteht, ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird oder
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	 b)	 �ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurück-
behaltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von 
der Anerkennung von Mängeln durch den Verwender abhän-
gig gemacht wird;

3.	(Aufrechnungsverbot)
	 �eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders 
die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;

4.	(Mahnung, Fristsetzung)
	 �eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen 
Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen 
oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;

5.	(Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)
	 �die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders 
auf Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung, wenn

	 a)	 �die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die ge-
wöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder

	 b)	 �dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis ge-
stattet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;

6.	(Vertragsstrafe)
	 �eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nicht-
abnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungs-
verzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Ver-
trag löst, Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird;

7.	�(Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 
und bei grobem Verschulden)

	 a)	 (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit)
	 	 �ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwen-
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ders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Ver-
wenders beruhen;

	 b)	 (Grobes Verschulden)
	 	 �ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige 

Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen des Verwenders beruhen;

	 �die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen 
in den nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes geneh-
migten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der Stra-
ßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit 
sie nicht zum Nachteil des Fahrgasts von der Verordnung über die 
Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und 
Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 	
27. Februar 1970 abweichen; Buchstabe b gilt nicht für Haftungs-
beschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspiel-
verträge;

8.	(Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)
	 a)	 �(Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen)
	 	 �eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertreten-

den, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes be-
stehenden Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertrags-
teils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt; 
dies gilt nicht für die in der Nummer 7 bezeichneten Beförde
rungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den dortge-
nannten Voraussetzungen;

	 b)	 (Mängel)
	 	 �eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen 

neu hergestellter Sachen und über Werkleistungen
	 	 aa)	 (Ausschluss und Verweisung auf Dritte)
	 	 	 �die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines 

Mangels insgesamt oder bezüglich einzelner Teile aus-
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geschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen 	
gegen Dritte beschränkt oder von der vorherigen 
gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig ge-
macht werden;

	 	 bb)	 (Beschränkung auf Nacherfüllung)
	 	 	 �die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder 	

bezüglich einzelner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung 
beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil 
nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten wird, bei Fehl-
schlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht 
eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten;

	 	 cc)	 �(Aufwendungen bei Nacherfüllung)
	 	 	 �die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder 

beschränkt wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen;

	 	 dd)	 (Vorenthalten der Nacherfüllung)
	 	 	 �der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zah-

lung des vollständigen Entgelts oder eines unter Berück-
sichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils 
des Entgelts abhängig macht;

	 	 ee)	 �(Ausschlussfrist für Mängelanzeige)
	 	 	 �der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige 

nicht offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, 
die kürzer ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zuläs-
sige Frist;

	 	 ff)	 (Erleichterung der Verjährung)
	 	 	 �die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender 

wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 
und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert oder in den sons-
tigen Fällen eine weniger als ein Jahr betragende Verjäh-
rungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn er-
reicht wird;
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9.	 (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen)
	 �bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von 
Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werk-
leistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,

	 a)	 �eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende 
Laufzeit des Vertrags,

	 b)	�eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Ver-
längerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein 
Jahr oder

	 c)	 �zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungs-
frist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen 
oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer;

	 �dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig 
verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie für Verträge zwi-
schen den Inhabern urheberrechtlicher Rechte und Ansprüche und 
Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten;

10.	(Wechsel des Vertragspartners)
	 �eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder 
Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus 
dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintre-
ten kann, es sei denn, in der Bestimmung wird

	 a)	 �der Dritte namentlich bezeichnet oder
	 b)	�dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Ver-

trag zu lösen;
11.	(Haftung des Abschlussvertreters)
	 	 �eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der 
den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,

	 	a)	 �ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklä-
rung eine eigene Haftung oder Einstandspflicht oder

	 	b)	�im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinaus
gehende Haftung

	 auferlegt;
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12.	(Beweislast)
	 �eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum 
Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er

	 a)	 �diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verant-
wortungsbereich des Verwenders liegen, oder

	 b)	�den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt;
	 �Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert 
unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sind;

13.	�(Form von Anzeigen und Erklärungen)
	 	 �eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem 
Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, an 
eine strengere Form als die Schriftform oder an besondere 	
Zugangserfordernisse gebunden werden.

§ 310 Anwendungsbereich
(1) § 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 finden keine Anwen-
dung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem 
Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. 	
§ 307 Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit 
Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 
genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr 
geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht 
zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 findet § 307 Abs. 1 und 2 auf 
Verträge, in die die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gel-
tenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt einbezo-
gen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner Bestimmungen 
keine Anwendung.

(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der 
Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen 
über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, 
Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die 
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Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von Ver-
ordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Ta-
rifkunden mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser ab-
weichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die Entsorgung 
von Abwasser. 

(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbrau-
cher (Verbraucherverträge) finden die Vorschriften dieses Abschnitts 
mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
1.	�Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer 
gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag 
eingeführt wurden;

2.	�§ 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes 	
sowie Artikel 46b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch 
dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung 
bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf Grund der Vor
formulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;

3.	�bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach 	
§ 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den Vertragsschluss begleitenden 
Umstände zu berücksichtigen.

(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem 
Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifver-
träge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Bei der Anwendung auf 
Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten 
angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anzu-
wenden. Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen 
Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 Abs. 3 gleich. 

§ 314 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen  
aus wichtigem Grund

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung 



Bürgerliches Gesetzbuch  11

411

aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbar-
ten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zu-
gemutet werden kann. 

(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem 
Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. 
§ 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kün-
digen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. 

(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die 
Kündigung nicht ausgeschlossen.

§ 320 Einrede des nicht erfüllten Vertrages
(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm 
obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, 
es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Hat die Leistung an 
mehrere zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil 
bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung verweigert werden. Die 
Vorschrift des § 273 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann die 	
Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die Verweige-
rung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger 
Geringfügigkeit des rückständigen Teils, gegen Treu und Glauben ver-
stoßen würde.

§ 323 Rücktritt wegen nicht oder  
nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung

(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige 
Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, 
wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung 
oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. 

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn
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1.	�der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
2.	�der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin 
oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt und der Gläu-
biger im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an die 
Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder

3.	�besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in 
Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung. 

(4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leis
tung zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen 
des Rücktritts eintreten werden. 

(5) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger 
vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein 
Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß be-
wirkt, so kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn 
die Pflichtverletzung unerheblich ist. 

(6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Um-
stand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit über-
wiegend verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu 
vertretende Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger 
im Verzug der Annahme ist. 

§ 324 Rücktritt wegen Verletzung einer  
Pflicht nach § 241 Abs. 2

Verletzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht 
nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger zurücktreten, wenn ihm ein 
Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

§ 328 Vertrag zugunsten Dritter
(1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung 
bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die 
Leistung zu fordern. 
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(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Um-
ständen, insbesondere aus dem Zweck des Vertrags, zu entnehmen, 
ob der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht des Dritten sofort 
oder nur unter gewissen Voraussetzungen entstehen und ob den Ver-
tragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll, das Recht des 
Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern.

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, 
zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewäh-
rung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.

§ 611a [aufgehoben]

§ 611b [aufgehoben]

§ 612 Vergütung
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die 	
Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung 	
zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Beste-
hen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe 
die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

(3) [aufgehoben]

§ 612a Maßregelungsverbot
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder 
einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in 	
zulässiger Weise seine Rechte ausübt.

§ 613 Unübertragbarkeit
Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in 	
Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht 
übertragbar.
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§ 613a Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang
(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen 
anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus 
den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen 
ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarif-
vertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie 
Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem 
Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeit-
punkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert wer-
den. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen 
Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder durch 
eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der 
Frist nach Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, 
wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt 
oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbe-
reich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem 
neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für 
Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des 
Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach die-
sem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche 
Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet 
der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem 
im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeit-
raums entspricht.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Perso-
nenhandelsgesellschaft durch Umwandlung erlischt.

(4) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch 
den bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des 
Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. Das 
Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen 
bleibt unberührt.
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(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von 	
einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer vor dem Übergang in 
Textform zu unterrichten über:
1.	den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2.	den Grund für den Übergang,
3.	�die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer und

4.	�die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maß-
nahmen.

(6) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses 	
innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung nach 	
Absatz 5 schriftlich widersprechen. Der Widerspruch kann gegen
über dem bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt 
werden.

§ 614 Fälligkeit der Vergütung
Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. Ist die 
Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablauf 
der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko
Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Ver-
zug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleis-
teten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nach-
leistung verpflichtet zu sein. Er muss sich jedoch den Wert desjenigen 
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt 
oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des 	
Arbeitsausfalls trägt.

§ 616 Vorübergehende Verhinderung
Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergü-
tung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht 
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erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne 
sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Ver-
hinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen-
den Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

§ 617 Pflicht zur Krankenfürsorge
(1) Ist bei einem dauernden Dienstverhältnis, welches die Erwerbstä-
tigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch 
nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenom-
men, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die er-
forderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von 
sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhält-
nisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Ver-
pflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
worden ist. Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch 
Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. 
Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete 
Vergütung angerechnet werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der 
Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so 
bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses 
außer Betracht.

(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für 
die Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung 
oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge 
getroffen ist.

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen
(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaf-
ten, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzu-
richten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner An-
ordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit ge-
schützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.
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(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, 
so hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlaf-
raums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejeni-
gen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht 
auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten 
erforderlich sind.

(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, 
so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für uner-
laubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 ent-
sprechende Anwendung.

§ 619 Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten
Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Ver-
pflichtungen können nicht im Voraus durch Vertrag aufgehoben oder 
beschränkt werden.

§ 619a Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers
Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhält-
nis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverlet-
zung zu vertreten hat.

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es ein-
gegangen ist.

(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der 
Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann 
jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kün-
digen.

(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, 
gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
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§ 621 Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen
Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 	
§ 622 ist, ist die Kündigung zulässig,
1.	�wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für 
den Ablauf des folgenden Tages;

2.	�wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ers-
ten Werktag einer Woche für den Ablauf des folgenden Sonnabends;

3.	�wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am 
Fünfzehnten eines Monats für den Schluss des Kalendermonats;

4.	�wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnit
ten bemessen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Wochen für den Schluss eines Kalendervierteljahrs;

5.	�wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, 
jederzeit; bei einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten voll-
ständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhält-
nis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten.

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten 	
(Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehn-
ten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündi-
gungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unter
nehmen
1.	�zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalender-
monats,

2.	�fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalender-
monats,

3.	�acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalender-
monats,

4.	�zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalender-
monats,

5.	�zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalender-
monats,
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6.	�fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines 	
Kalendermonats,

7.	�zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines 	
Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor 
der Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahrs des Arbeitneh-
mers liegen, nicht berücksichtigt. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 
sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei	
Wochen gekündigt werden.

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch 
Tarifvertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmun-
gen zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte 
Kündigungsfrist nur vereinbart werden,
1.	�wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt 
ist; dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei 
Monaten hinaus fortgesetzt wird;

2.	�wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als zwanzig Arbeit-
nehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten be-
schäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. 
Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchent
lichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 
bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt.

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitneh-
mer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung 
durch den Arbeitgeber.
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§ 623 Schriftform der Kündigung
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auf-
lösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die 
elektronische Form ist ausgeschlossen.

§ 624 Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als 5 Jahre
Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für länge-
re Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflichteten 
nach dem Ablaufe von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt sechs Monate.

§ 625 Stillschweigende Verlängerung
Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem 
Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als 
auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüg
lich widerspricht.

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, 
wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwä-
gung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der ver-
einbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet 
werden kann.

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte 
von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis er-
langt. Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den 
Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen.

§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung
(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 
§ 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Vo-
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raussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne 
in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, 
Dienste höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen Vertrau-
ens übertragen zu werden pflegen.

(2) Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, dass sich der Dienst
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, dass 
ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er 
ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 628 Teilvergütung und Schadensersatz  
bei fristloser Kündigung

(1) Wird nach dem Beginne der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf 
Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung 
verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des an-
deren Teiles dazu veranlasst zu sein, oder veranlasst er durch sein ver-
tragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht 
ihm ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bishe-
rigen Leistungen infolge der Kündigung für den anderen Teil kein Inte-
resse haben. Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im Voraus entrich-
tet, so hat der Verpflichtete sie nach Maßgabe des § 346 oder, wenn 
die Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu vertre-
ten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung zurückzuerstatten.

(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlasst, so ist dieser zum Ersatz des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 629 Freizeit zur Stellungssuche
Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der 
Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene 
Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.
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§ 630 Pflicht zur Zeugniserteilung
Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der 
Verpflichtete von dem anderen Teil ein schriftliches Zeugnis über das 
Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlan-
gen auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. Die 
Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
Wenn der Verpflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewer-
beordnung Anwendung.

§ 662 Vertragstypische Pflichten beim Auftrag
Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, 
ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen un-
entgeltlich zu besorgen.

§ 663 Anzeigepflicht bei Ablehnung
Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich 
öffentlich erboten hat, ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerich-
teten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung dem Auf-
traggeber unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn sich je-
mand dem Auftraggeber gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte 
erboten hat.

§ 664 Unübertragbarkeit; Haftung für Gehilfen
(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht 
einem Dritten übertragen. Ist die Übertragung gestattet, so hat er nur 
ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten. 
Für das Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel nicht 
übertragbar.

§ 665 Abweichung von Weisungen
Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers 
abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, dass 	
der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen 	
würde. Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem Auftraggeber 
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Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn 
nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

§ 666 Auskunfts- und Rechenschaftspflicht
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen 
Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts 
Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechen-
schaft abzulegen.

§ 667 Herausgabepflicht
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur 
Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der Geschäftsbesor-
gung erlangt, herauszugeben.

§ 668 Verzinsung des verwendeten Geldes
Verwendet der Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber 
herauszugeben oder für ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, 
es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

§ 669 Vorschusspflicht
Für die zur Ausführung des Auftrags erforderlichen Aufwendungen hat 
der Auftraggeber dem Beauftragten auf Verlangen Vorschuss zu leisten.

§ 670 Ersatz von Aufwendungen
Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags 
Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten 
darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

§ 671 Widerruf; Kündigung
(1) Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von 
dem Beauftragten jederzeit gekündigt werden.

(2) Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, dass der Auftrag
geber für die Besorgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen 
kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündi-
gung vorliegt. Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er 
dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
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(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur Kündi-
gung auch dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht 	
verzichtet hat.

§ 672 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder den Eintritt 
der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers. Erlischt der Auftrag, so 
hat der Beauftragte, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, 
die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe 
oder der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers anderweit Fürsorge 
treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 673 Tod des Beauftragten
Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Beauftragten. Er-
lischt der Auftrag, so hat der Erbe des Beauftragten den Tod dem Auf-
traggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschub Ge-
fahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts 
fortzusetzen, bis der Auftraggeber anderweit Fürsorge treffen kann; 
der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 674 Fiktion des Fortbestehens
Erlischt der Auftrag in anderer Weise als durch Widerruf, so gilt er zu-
gunsten des Beauftragten gleichwohl als fortbestehend, bis der Be-
auftragte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen 
kennen muss.


